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Anfragen nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz durch Gefangene 

Ihre E-Mailanfrage vom 

5. 

Mai 

2019 

Sehr geehrter Herr █████▏, 

auf Ihre Fragen in o. g. E-Mail nehme ich Stellung wie folgt: 

Haben Gefangene das Recht Anfragen nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz zu-

"stellen und liegen Informationen vor in welchem Umfang dieses Recht (sofern es besteht) 

seit Bestehen des Gesetzes genutzt wurde? 

Wenn 

ja bitte detaillierte 

Auskunft. " 

Gemäß 

§ 

3 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz Berlin (IFG Bin) hat jeder Mensch nach 

Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den in § 2 genannten öffentlichen Stellen nach seiner 

Wahl ein Recht auf Einsicht in oder Auskunft über den Inhalt der von der öffentlichen Stelle 

geführten Akten. Dies gilt selbstverständlich auch für Inhaftierte . 

Eine Auskunft darüber , wie oft dieses Recht seit Bestehen des Gesetzes bis dato genutzt 

wurde, kann nicht erteilt werden, da die Informationsrechte gegenüber Behörden und sonsti-

gen öffentlichen Stellen (insbesondere nicht rechtsfähige Anstalten , Krankenhausbetriebe , 

Eigenbetriebe und Gerichte) des Landes Berlin, den landesunmittelbaren Körperschaften , 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

(§ 

28 des Allgemeinen Zuständigkeitsge-

setzes) und gegenüber Privaten, die mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse betraut sind, 
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gelten. Inwieweit Gefangene hiervon und gegenüber den genannten Behörden 

gemacht haben, entzieht sich der hiesigen Kenntnis. 

„Wie viele Anfragen haben Sie nach dem V/G bekommen? Wie viele stammen davon von 

Gefangenen?" 

durch 

r 

bzw. 

,es ertqtgen 

Hinsichtlich 

~-es 

Bin 

verwie-
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